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Raguhn-Jeßnitz
Kaum zu glauben, aber inzwischen gibt es unser Amtsblatt be-
reits 25 Jahre, wenn auch in wechselnder Optik aufgrund eini-
ger Gebietsreformen. Damals wie auch heute besteht dessen 
Funktion darin, die Bürgerinnen und Bürger über wichtige Ge-
meindeangelegenheiten zu informieren, öffentliche Bekanntma-
chungen durchzuführen und allgemein über das Geschehen im 
Stadtgebiet zu berichten.
So wurde das erste Amtsblatt nach der Wende in Jeßnitz (Anhalt) 
mit Datum vom 15.01.1991 unter dem Namen „Jeßnitzer Amts-
blatt“ herausgegeben. 
Mit Bildung der Verwaltungsgemeinschaft Jeßnitz-Bobbau folg-
te auch die Gestaltung des Amtsblattes der Gebietsänderung, 
so dass ab 17.01.1994 die „Jeßnitz-Bobbauer Nachrichten“ als 
Amtsblatt für die Verwaltungsgemeinschaft Jeßnitz-Bobbau ver-
öffentlicht wurden.

Ungefähr zur selben Zeit veröffentlichte auch die Stadt Raguhn 
ihre „Raguhner Nachrichten“, zunächst als Informationsblatt für 
Raguhn und Umgebung und ab 03.01.1994 als Informations-
blatt für die neu gebildete Verwaltungsgemeinschaft Raguhn. 
Kostenfrei war dieses Amtsblatt jedoch zunächst nicht, sondern 
käuflich zu erwerben für 0,50 DM.

Zum 01.01.2005 trat die Stadt Jeßnitz (Anhalt) der Verwaltungs-
gemeinschaft Raguhn bei und fand sich ebenso wie die damals 
noch selbstständigen Gemeinden Altjeßnitz, Marke, Stadt Rag-
uhn, Retzau, Schierau, Thurland und Tornau vor der Heide im 
neuen „Amts- und Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemein-
schaft Raguhn“ wieder, das zum ersten Mal am 28.01.2005 er-
schien.
Aufgrund der Gemeindegebietsreform zum 01.01.2010, aus der 
unsere Stadt Raguhn-Jeßnitz als Einheitsgemeinde hervorging, 
erhielt auch das Amtsblatt ein neues Layout. Die neue gegründe-
te Stadt veröffentlicht ihre Informationen zum Stadtgeschehen 
seit 28.01.2010 im „Amtsblatt der Stadt Raguhn-Jeßnitz“. Auch 
heute noch, 9 Jahre später, trägt es diesen Namen, erscheint 
jedoch seit Anfang des Jahres 2018 in Farbe mit allen Wappen 
der Ortschaften.

Vieles wird sich sicher auch künftig im Gestal-
tungsbild unseres Amtsblattes, das Sie, liebe 
Bürgerinnen und Bürger, inzwischen jeden Mo-
nat kostenfrei erreicht, widerspiegeln und sich 
das Layout erneut verändern – eventuell sogar 
noch in diesem Jahr! 
Grund dafür ist, dass die Stadt Raguhn-Jeßnitz 
am 23.04.2019 die Genehmigung zur Führung 
eines Wappens durch den Landkreis Anhalt-
Bitterfeld erhalten hat. 
Dieses Wappen, über das in der kommenden 
Ausgabe des Amtsblattes berichtet werden soll, 
wurde kostenfrei vom Heraldiker Jörg Mantzsch 
entworfen. 
Dafür an dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön! 

Das Wappen als Identifikationsmerkmal unserer Stadt, die inzwi-
schen bereits seit fast 10 Jahren besteht, ist Anlass und Grund 
genug, erneut über die Änderung des Layouts nachzudenken. 
Mehr erfahren Sie, wie gewohnt, in einer der nächsten Ausga-
ben unseres Amtsblattes. 
Bleiben Sie gespannt!

Treppenrenovierung
Inh. E. Weiß

Teichstraße 31 · 06800 Raguhn-Jeßnitz · OT Altjeßnitz

Telefon 0 34 94 / 7 84 15
info@treppen-tueren-weiss.de · www.treppen-tueren-weiss.de

- seit 1991 -

bis zum 31.07. 20 % Rabatt auf Treppenrenovierung
(gilt nicht für bestehende Verträge)
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Kommunalwahlen am 26.05.2019 – Ergebnisdarstellung auf der Homepage
Am 26.05.2019 finden neben der Europawahl auch die Kreis-
tagswahl des Landkreises Anhalt-Bitterfeld sowie die Wahl zum 
Stadtrat unserer Stadt und die Ortschaftsratswahlen statt.
Sicher sind insbesondere die Wahlergebnisse zur Stadtratswahl 
und zu den Ortschaftsratswahlen für Sie, liebe Bürgerinnen und 
Bürger, von großem Interesse. Aufgrund des Auszählungsver-
fahrens, das zunächst den Wahllokalen die Ergebnisermittlung 
in folgender Reihenfolge auferlegt:

1. Europawahl
2. Kreistagswahl
3. Stadtratswahl
4. Ortschaftsratswahlen

sind vorläufige Endergebnisse voraussichtlich erst in den 
frühen Morgenstunden des 27.05.2019 zu erwarten. Eine öf-
fentliche Ergebnispräsentation findet deshalb nicht statt. Damit 
ist auch der Zutritt zu den Wahlermittlungsbüros (nicht gemeint 
sind Wahllokale) im Rathaus Raguhn am Wahltag ab 18 Uhr für 
unbefugte Personen nicht gestattet.
Es ist jedoch beabsichtigt, erste Ergebnisse, ausschließlich zur 
Stadtratswahl und die Wahlen der Ortschaftsräte, auf unserer 
Homepage www.raguhn-jessnitz.de zu präsentieren. Vorsorg-
lich weise ich ausdrücklich darauf hin, dass es sich um vorläufige 
Endergebnisse handelt. Die abschließende Ergebnisermittlung 
steht erst nach Beschlussfassung durch den Wahlausschuss 
fest. Bis dahin sind durchaus Korrekturen möglich, die das 
Endergebnis verändern können. Möchten Sie sich über die 
vorläufigen Ergebnisse zur Europawahl und die Kreistagswahl 

informieren? Diese werden Ihnen ggf. über die Homepage des 
Landkreises www.anhalt-bitterfeld zur Verfügung gestellt.
Schon heute möchte ich Sie um Verständnis und Geduld bitten, 
wenn es in den Wahllokalen aufgrund der Vielzahl von Wählern 
und der Größe der Stimmzettel für insgesamt 4 Wahlen zu län-
geren Auszählzeiten kommt und sich damit die Veröffentlichung 
von Ergebnissen hinauszögert. Die Durchführung dieser Wah-
len ist für die zahlreichen Wahlhelfer/innen kein Alltagsgeschäft, 
sondern bedarf größter Anstrengung und Konzentration bei der 
Durchführung des Wahlablaufs und der schlussendlichen Er-
gebnisermittlung. Dasselbe gilt für die Wahlzentrale im Rathaus, 
wo die Ergebnisse zusammengefasst werden.
Schon heute gilt mein Dank allen Freiwilligen und Mitarbeitern 
unserer Stadt, die in den Wahllokalen für die ordnungsgemäße 
Durchführung dieser Mammutaufgabe sorgen werden!
Sie, liebe Wahlberechtigte, wissen noch gar nicht, wen Sie wäh-
len sollen? Dann nutzen Sie unsere Homepage, auf der Sie die 
zugelassenen Wahlvorschläge für die Stadtratswahl und die Ort-
schaftsratswahlen finden können. Informationen zu den Wahlen 
finden Sie, wie gewohnt, unter www.raguhn-jessnitz.de, Unter-
menü „Politik & Recht“ im Ordner „Wahlen“.
Ich freue mich auf eine rege Wahlbeteiligung und Ihr Interesse, 
durch Ihre Stimmabgabe an der Zukunft unserer Stadt mitzuwir-
ken. Gehen Sie wählen!

gez. Marbach
Bürgermeister

Informationen zum Haushalt 2019
Wie bereits zur Stadtratssitzung am 24.04.2019 und aus der Pres-
se bekannt wurde, das Konsolidierungskonzept wurde u. a. von 
folgenden Stadträten abgelehnt. Die Herren Hörtzsch, Paulik, 
Zschocke, Gräfe, Hildebrandt, Fuchs, Loth, Braune und Pietsch 
haben gegen den Beschluss gestimmt. Damit war eine Abstim-
mung zum Beschluss des HH 2019 hinfällig. Der Hinweis im 
Konsolidierungskonzept, dass die Festlegungen bei Beschluss-
fassung verbindlich sind, wurde seitens der Kämmerei mit dem 
Hinweis ergänzt, dass die konkreten Steuer- und Beitragserhö-
hungen zum Zeitpunkt der Beschlussvorlage mit belastbaren 
Zahlen untersetzt werden müssen.

Der HH 2019 sah vor:
Gesamtbetrag der Erträge auf 12.851.400 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 13.170.100 Euro
Mehrausgaben 318.700 Euro

Von ehemals Anfang 2017 minus ca. 2 Mio. € sind 318.700 € 
noch mit einem Konsolidierungshaushalt 2019 - 2022 auszuglei-
chen. Geplant war im Konsolidierungskonzept 2018 für 2019 
ein Minus von 604.215 €. Es konnte das Minus um 285.515 € 
verringert werden.

Mit dem fehlenden HH 2019 ergeben sich folgende Konsequen-
zen: Brauchtumsmittel können nicht ausgereicht werden (Mittel 
waren im HH 2019 eingeplant und gesichert), die Vereine erhal-
ten keine Zuwendungen
Geburtstagsgrüße mit Blumen usw. entfallen

Straßenbeleuchtung wird nur noch an Verkehrsschwerpunkten 
instandgehalten
Grasmahd wird nur an wichtigen repräsentativen Flächen erfol-
gen jede Ausgabe ist auf „Freiwilligkeit“ zu prüfen und im Falle 
zu streichen
geplante Investitionen werden gestrichen – Raguhn - Straße 
Am Weinberg, Raguhn - Rathausstraße (verschoben nach 2023 
oder später, die Information geht an den Landesstraßenbaube-
trieb), ein neuer Kindergarten in Raguhn ist nicht finanzierbar, 
der vorhandene wird instandgehalten (Brandschutzmaßnah-
men werden in jeden Fall realisiert), Raguhn - Begegnungsstätte 
incl. technischer Neuausstattung und Möbelierung (freiwillige 
Leistung), in Prüfung befindet sich der zentrale Bauhof in der 
Begegnungsstätte
weitere neue Investitionen für 2020 sind grundsätzlich ausge-
schlossen, z. B. FFw Lingenau - neues Feuerwehrfahrzeug

Start des Anhörungsverfahrens in den Ortschaften 
und erneute Bürgerbeteiligung zum IGEK
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Die Einwohnerentwicklung der Stadt Raguhn-Jeßnitz ist eines 
der Themen, die im Integrierten Gemeindeentwicklungskonzept 
der Stadt Raguhn-Jeßnitz (IGEK) sehr detailliert beleuchtet wird. 
Wie deutlich sichtbar, nimmt die Zahl unserer Einwohner stetig 
ab und verlangt von uns zielgerichtete Maßnahmen, um dem 
negativen Trend entgegenzuwirken. 
Auch Sie, werte Bürgerinnen und Bürger, können uns dabei un-
terstützen.
Wirken Sie mit, z. B. durch die rege Teilnahme am Anhö-
rungsverfahren zu unserem IGEK!
Die Stadt Raguhn-Jeßnitz hat bereits am 19.04.2017 den Be-
schluss zur Erarbeitung eines integrierten Gemeindeentwick-
lungskonzeptes (IGEK) gefasst. Die Finanzierung des IGEKs er-
folgt durch vom Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten zur Verfügung gestellte Fördermittel. Mit Vergabe des 
Auftrages zur Erarbeitung des IGEKs wurde das Unternehmen 
StadtLandGrün - Stadt- und Landschaftsplanung GbR im Jahre 
2017 beauftragt. Mit dem IGEK werden zwei wesentliche Ziel-
stellungen verfolgt. Zum einen soll damit die strategisch-plane-
rische Grundlage für die weitere nachhaltige Entwicklung der 
Stadt Raguhn-Jeßnitz inklusive aller Ortsteile in den nächsten  
15 Jahren geschaffen werden. Zum anderen werden künftige 
Förderungen durch das Land Sachsen-Anhalt an die Erarbei-
tung eines richtlinienkonformen IGEK geknüpft, das eine fun-
dierte Grundlage im Bereich der integrierten ländlichen Ent-
wicklung bilden soll.
Die künftige Entwicklung der Stadt Raguhn-Jeßnitz mit allen Orts-
teilen wird nunmehr im Konzeptentwurf nach einer umfassen-
den Bestandaufnahme und einer Stärken-Schwächen-Analyse 
abgebildet. Darauf aufbauend soll künftig ein Leitbild der Stadt 
sowie Ziele und Handlungsleitlinien erarbeitet werden. Die da-
bei zu identifizierenden Handlungsfelder sind mit Projekten und 
Maßnahmen sowie einer darauf aufbauenden Umsetzungs-
strategie und einer entsprechenden Kostenübersicht näher zu 
erläutern. Bereits vorhandene Planungen (Dorfentwicklungsplä-
ne, Kita-Konzept, Flächennutzungspläne usw.) wurden in dem 
Prozess intensiv berücksichtigt. Bei der Formulierung des Leit-
bildes, der festzulegenden Prioritäten sowie den daraus resul-
tierenden Maßnahmen sind die politischen Gremien der Stadt 
intensiv mit einzubeziehen.
Das abschließende Konzept soll aber auch unter maßgeblicher 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Raguhn-Jeß-
nitz sowie anderer ortsansässiger Anspruchsgruppen erarbeitet 
werden. Dazu wurden zunächst Ortsrundgänge durchgeführt 
und viele Anregungen und Hinweise der Teilnehmer im Konzep-
tentwurf berücksichtigt.
Das Unternehmen hat inzwischen nach Durchführung von Orts-
rundgängen und nach Auswertung zahlreicher Statistiken und 
Zuarbeiten aus der Stadtverwaltung den Entwurf des IGEKs vor-
gelegt.

Folgende Themenfelder wurden darin einer intensiven Betrach-
tung unterzogen:
· demografische Entwicklung in der Gemeinde
· Gemeinde und Bürgerschaft
· Wirtschaftsförderung
· allgemeine Daseinsvorsorge
· bedarfsgerechte Infrastruktur
· Bildung, Erziehung, Familie, Senioren
· Freizeiteinrichtungen
· bauliche Entwicklung
· Klimaschutz

Nun gilt es, das Verfahren vom Entwurf bis zur Endfassung 
des integrierten Gemeindeentwicklungskonzeptes der Stadt 
Raguhn-Jeßnitz weiter voran zu treiben. Dazu wird der Kon-
zeptentwurf zunächst den Ortschaften der Stadt zur Anhörung 
vorgelegt, um weitere Anregungen, Hinweise, Änderungs- und 
Ergänzungswünsche zu erhalten. Gleichzeitig sollen auch Sie, 
werte Bürgerinnen und Bürger, die Gelegenheit bekommen, 
uns Ihre Hinweise zum IGEK mitzuteilen. 

Hierzu finden Sie auf der Homepage der Stadt Raguhn-Jeßnitz 
den Entwurf unseres IGEK sowie den Bestandsplan, in dem Sie 
alle vorhandenen Einrichtungen und Institutionen in den Ort-
schaften durch Piktogramme wiederfinden:
https://www.raguhn-jessnitz.de/de/aktuelles/der-entwurf-des-
integrierten-gemeindeentwicklungskonzeptes-igek-liegt-vor.
html

Fehlt etwas? Bitte teilen Sie es uns mit!
Entweder per Post an: Stadt Raguhn-Jeßnitz,

Rathausstraße 16,
06779 Raguhn-Jeßnitz

oder auch gern per E-Mail an: bauamt@raguhn-jessnitz.de
Gern können Sie dazu auch an den Sitzungen der Ortschafts-
räte Ihrer Ortschaft teilnehmen, wenn das IGEK Bestandteil der 
Tagesordnung ist. Die Beratungen zum IGEK sind öffentlich.
Ich freue mich auf Ihre zahlreichen Hinweise, Anregungen und 
Ergänzungswünsche!

Baumaßnahmen
In der Ortslage Kleckewitz wurde eine neue Fahrbahndecke auf-
getragen. Mein Dank gilt der Landesstraßenbaubehörde für die 
zügige Umsetzung der Baumaßnahme.

Kultur in der Stadt Raguhn-Jeßnitz
„Inklusiver Begegnungstag für Jung und Alt“ der Stadt Raguhn-
Jeßnitz in Raguhn Grundschule „Am Markt“ am 22. Juni 2019
Bitte vormerken!
Die Vorbereitungen für den „Inklusiven Begegnungstag für Jung 
und Alt“ der Stadt Raguhn-Jeßnitz in Raguhn, Grundschule „Am 
Markt“, am 22.Juni 2019 laufen auf Hochtouren. Folgender Ab-
lauf ist vorgesehen.

11:00 Uhr – 11:10 Uhr Begrüßung durch Herrn Hildebrandt – 
Feuerwehr- und Heimatverein Marke

11:10 Uhr – 11:20 Uhr Ansprache durch Herrn Berkenbusch 
– Ortsbürgermeister der Stadt Raguhn

11:30 Uhr – 12:30 Uhr Programm Grundschule Raguhn, Mu-
sikschule Bitterfeld

12:30 Uhr – 13:00 Uhr Programm der Sängerin Katja Wie-
sigstrauch

13:00 Uhr – 13:30 Uhr Programm inclusive Gruppe Musik-
schule

13:30 Uhr – 14:00 Uhr Programm der Sängerin Katja Wie-
sigstrauch

14:00 Uhr – 14:30 Uhr Hausband pro ci aus Wolfen
Zwischenzeit 30 min.
15:00 Uhr – 16:30 Uhr Anhaltiner Musikanten
16:30 Uhr – 17:30 Uhr Fußballspiel Diakonie – Kickers Ra-

guhn – gemischt, Großfeld mind. je 
11 Spieler + Trainer + Schiedsrichter

Bereich Begegnungsstätte Heimatverein Raguhn und Jugend-
club sind offen.

Aus den Feuerwehren
Am 12.04.2019 hat die Feuerwehr Raguhn-Jeßnitz eine Feuer-
wehrgrundausbildung (Truppmann/Truppfrau) für die Ortsfeu-
erwehren Jeßnitz, Lingenau, Raguhn, Retzau, Priorau/Schierau 
und Thurland mit einer Prüfung abgeschlossen. Mein Respekt 
für die Kameradinnen und Kameraden die sich dieser Heraus-
forderung gestellt haben und den Weg durch Theorie und Pra-
xis gemeistert haben. 
Ein Dank an die Ortsfeuerwehren Retzau, Jeßnitz und Lingenau 
für das zur Verfügung stellen von Räumlichkeiten und Technik. 
Ein weiterer Dank an die Kameraden, die bei der Ausbildung als 
Ausbilder, Maschinisten und Prüfer geholfen haben. 
Was auch sehr gut angekommen ist, sind die Salate und Zupf-
kuchen. 
Ein großes Dankeschön an die Kameradinnen, die uns bei der 
Versorgung unterstützt haben.

Heiko Müller; Feuerwehr Raguhn-Jeßnitz
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Hauptamt

Schließzeiten der Kindertageseinrichtungen der Stadt Raguhn-Jeßnitz  
im Januar 2020

Nach Beschlussfassung des Stadtelternrates am 21.03.2019 im Benehmen mit den jeweiligen Elternkuratorien, den Leiterinnen der 
Kindertagesstätten und dem zuständigen Fachamt der Stadt Raguhn-Jeßnitz, wurden gem. § 6 Abs. 4 und 5 der Satzung über die 
Benutzung kommunaler Kindertageseinrichtungen der Stadt Raguhn-Jeßnitz vom 05.09.2013 folgende Schließzeiten für den Monat 
Januar 2020 festgelegt:

Einrichtung Kinderkrippe
"Zwergenhäus-
chen" OT Jeß-
nitz (Anhalt)

Kita „Wasser-
flöhe“ OT Jeß-
nitz (Anhalt)

Kita „Sonnen-
zauber“ OT 
Raguhn

Hort der Grund-
schule
OT Raguhn

Kita „Kin-
derland am 
Seegarten“
OT Schierau

Kita „Bum-
mi“ OT Tor-
nau v. d. H.

02.01. – 03.01.2020 Geöffnet Geöffnet, Aus-
w e i c h e i n r i c h -
tung für Kita 
„Sonnenzauber“ 
Raguhn ab 2 Jah-
ren, Kita „Bum-
mi“ Tornau v. d. 
H. ab 2 Jahren

Geschlossen Geöffnet G e ö f f n e t , 
Ausweichein-
richtung für 
Krippenkinder 
der Kita „Son-
n e n z a u b e r “ 
Raguhn, Kita 
„Bummi“ Tor-
nau v. d. H.

Geschlossen

Zu gegebener Zeit erfolgt in allen Einrichtungen der Stadt Raguhn-Jeßnitz eine Bedarfsabfrage, um den konkreten Betreuungsbedarf 
zu ermitteln. Da mitunter mehrere Einrichtungen als Ausweicheinrichtungen dienen, erhalten Sie, werte Eltern/ Personensorgebe-
rechtigte, deren Kinder betreut werden müssen, eine entsprechende Mitteilung, in welcher Einrichtung die Betreuung erfolgen wird.
Die weiteren Schließzeiten im Jahr 2020 werden bis zum 31.10.2019 festgelegt und anschließend veröffentlicht.

Raguhn-Jeßnitz, 25.03.2019

gez. Marbach
Bürgermeister

Aus der Wirtschaft
Am 02.05.2019 hatte die Tagespflege Nostalgie in Raguhn Mar-
kesche Straße 8 c den Tag der offenen Tür. 

Gern besuchte ich an diesem 
Tag die Einrichtung, um mir 
einen persönlichen Eindruck 
von der Tagespflege und dem 
kompletten Leistungsangebot 
zu verschaffen. 

Dabei wurde mir von Frau 
Desch und Herrn Klingspor, 
den Geschäftsführern, ein 
Überblick über den täglichen 
Ablauf bei der Betreuung der 
Tagesgäste (wie z. B. Basteln, 
Sitzkreis sowie die tägliche 
Zubereitung der Speisen) ge-
zeigt. 
Ein weiteres Highlight ist der 
neu gestaltete Außenbereich. 

Es wird ein eigener Fahrdienst sowie ein kostenloser Schnup-
pertag angeboten. Seit der Eröffnung vor einem Jahr ist die Ta-
gespflege Nostalgie nicht mehr aus Raguhn wegzudenken. 

Übrigens wurde mir versichert, dass jede Anmeldung entgegen-
genommen wird. Vielen Dank.

Am 26.04.2019 hat die Ortsfeuerwehr Lingenau einen gemein-
samen Dienst mit den Feuerwehren Hinsdorf und Quellendorf 
durchgeführt. Die Schwerpunkte an diesem Tag lagen in der 
Löschwasserversorgung (Feuerwehrbrunnen), Fahrzeug/Gerä-
tekunde sowie ein Austausch von Erfahrungen und Wissen. Es 
war ein gelungener Tag und wir werden die Zusammenarbeit 
weiter vertiefen.

Torsten Seelmann; Ortswehrleiter Lingenau
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Stellenausschreibung
Die Stadt Raguhn-Jeßnitz sucht für ihre Kindertagesstätte 
„Bummi“ im Ortsteil Tornau vor der Heide schnellstmöglich 
einen

Leiter der Kindertageseinrichtung (m/w/d)
In der Kindertagesstätte „Bummi“ werden zurzeit 24 Kinder 
betreut. Laut Betriebserlaubnis ist eine Betreuung von 8 Krip-
pen- und 16 Kindergartenkindern möglich.
Die neue Leiterin/den neuen Leiter erwartet eine überaus ver-
antwortungsvolle Aufgabe. Gleichzeitig ist sie/er Vorgesetze/-r 
von zurzeit 3 pädagogischen Mitarbeitern.
Ihre Aufgaben
1. Zusammenarbeit mit dem Träger der Kindertageseinrich-

tung und den verschiedenen Ämtern der Stadt Raguhn-
Jeßnitz
- Abstimmung und Information über die pädagogische 

und organisatorische Arbeit der Kindertageseinrich-
tung

- Verantwortlichkeit für die Sicherheit, Ordnung, In-
standhaltung und die Hygiene in der Kindertagesein-
richtung

- Planung und Durchführung der pädagogischen Kon-
zeption der Kindertageseinrichtung

- Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages
- Verantwortlichkeit für die Grundlinien der pädagogi-

schen Arbeit gegenüber dem Träger der Kindertages-
einrichtung und den Eltern

- Zusammenarbeit mit den pädagogischen Mitarbei-
tern und den Eltern

2. Mitarbeiterführung
- Koordination der Arbeit der pädagogischen Mitarbei-

ter
- regelmäßige Durchführung und Leitung von Mitarbei-

terbesprechungen
- Beratung und Motivation der Mitarbeiter

3. Betriebsführung
- Erarbeitung der Dienstpläne und Absicherung der 

Vertretbarkeit der pädagogischen Mitarbeiter
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (z. B. Ge-

sundheitsamt, Gewerbeaufsichtsamt etc.)
- verantwortlich für die Qualitätsentwicklung, Qualitäts-

management
4. Zusammenarbeit mit dem Elternkuratorium

- Teilnahme an Elternkuratoriumssitzungen
- Gewährleistung von Elternsprechzeiten und Elternver-

anstaltungen
Voraussetzungen

- Abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik oder 
Diplom-Sozialpädagogin/Diplom-Sozialpädagoge 
oder abgeschlossene Ausbildung als staatlich an-
erkannte Erzieherin/ staatlich anerkannter Erzie-
her mit entsprechend nachweisbar mehrjährigen 
Berufserfahrung für den Aufgabenbereich und die

Bereitschaft zielgerichtete Lehrgänge für die Füh-
rungs- und Leitungstätigkeit wahrzunehmen,

- mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in einer Kin-
dertageseinrichtung,

- Kenntnisse und Fähigkeit zur Umsetzung des Bil-
dungsprogramms „Bildung –elementar“ des LSA ein-
schließlich der Anforderungen des KiFöG,

- möglichst Erfahrung in Leitungs- und Führungsaufga-
ben,

- hohes Engagement,
- Erstellung, Abstimmung und Umsetzung pädagogi-

scher Konzepte und deren Weiterentwicklung,
- Konflikt- und Toleranzbereitschaft,
- sehr gute organisatorische Fähigkeiten und Durchset-

zungsvermögen,
- Sensibilität im Umgang mit Kindern, Mitarbeitern und 

Eltern,
- Bereitschaft zur Teilnahme an pädagogischen Fortbil-

dungsveranstaltungen.

Sie erfüllen alle genannten Voraussetzungen? Dann be-
werben Sie sich!
Wir bieten Ihnen eine Bezahlung gemäß der Entgeltgruppe S9 
TVöD Sue/TVöD-VKA.
Es handelt sich um eine Teilzeitstelle mit einer durchschnitt-
lichen wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden (davon  
6 Leitungsstunden), die bei entsprechendem Betreuungsbe-
darf bis auf 40 Stunden angehoben werden kann.
Schwerbehinderte, die die gestellten fachlichen und persön-
lichen Anforderungen erfüllen, werden bei gleicher Eignung 
und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen (lückenloser Lebenslauf, Tätigkeits-
nachweise, Zeugniskopien, Ausbildungsnachweise, Beurtei-
lungen, Referenzen) senden Sie bitte bis zum 13.06.2019 an 
die

Stadt Raguhn-Jeßnitz
Hauptamt
Rathausstraße 16
06779 Raguhn-Jeßnitz.

Eine Übermittlung Ihrer Bewerbung per E-Mail (im pdf-For-
mat) ist ebenso möglich. Senden Sie diese bitte an 
hauptamt@raguhn-jessnitz.de.
Bitte beachten Sie, dass von den Bewerbern im Rahmen des 
Auswahlverfahrens bei Bedarf bereits ein erweitertes Füh-
rungszeugnis, das ohne Eintragungen sein muss, gefordert 
werden kann.
Bewerbungskosten werden grundsätzlich nicht erstattet. Be-
werbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein 
ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Alle nicht 
zurückgesandten oder abgeholten Bewerbungen werden 
nach Ablauf eines Monats nach Ende des Auswahlverfahrens 
vernichtet.

Amtsblatt der Stadt Raguhn-Jeßnitz� Impressum

Das Amtsblatt der Stadt Raguhn-Jeßnitz erscheint jeden 4. Freitag im Monat und wird kostenfrei an alle Haushalte zugestellt. Das Amtsblatt wird außerdem auf der 
Homepage der Stadt veröffentlicht.

Herausgeber, Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, An den Steinenden 10, 04916 Herzberg, Telefon: (03535) 489-0
Für Textveröffentlichungen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Verantwortlich für den amtlichen Teil: Stadt Raguhn-Jeßnitz, Rathausstraße 16, 06779 Raguhn-Jeßnitz, vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Bernd Marbach
Tel.: 034906 4120, Fax: 034906 41249, info@raguhn-jessnitz.de, www.raguhn-jessnitz.de
Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil und Anzeigenteil/Beilagen: LINUS WITTICH Medien KG, An den Steinenden 10, 04916 Herzberg, 
Telefon: (03535) 489-0 
vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg
Der Herausgeber behält sich das Recht vor, eingesandte Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen, sofern dies nichtamtliche Bekanntmachungen betrifft.

Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den Verlag zu beziehen. Für Anzeigen, Veröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäfts-
bedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur der Ersatz des Betrages 
für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.
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Ortschaft Retzau Arbeitseinsatz
Die Retzauer haben es wieder getan!
Am 27.04.2019 gehörte der Sonnabendvormittag der Gemein-
schaft. Ob Groß oder Klein, Alt oder Jung, „Neu“-Retzauer oder 
langjähriger Dorfbewohner, viele waren gekommen, um zum 
wiederholten Male den Winter zu beseitigen und das Dorf und 
seine Natur für das Kommende hübsch zu machen. Pünktlich um  
9 Uhr wurden die Arbeitsgeräte geschultert und mit den vielfälti-
gen Arbeiten begonnen. So wurde sich wieder der Ufer der Stillin-
ge angenommen, Wege beräumt und gereinigt, der Spielplatz für 
die Saison fein gemacht und viele Kleinigkeiten erledigt, die sonst 

auf ihre Erledigung hätten warten müssen. Natürlich wurde auch 
das Kriegerdenkmal wieder mit frischen Blumen bepflanzt. Auch 
wenn wir längst nicht alle Arbeiten geschafft, und diese für das 
nächste Jahr schon auf dem Plan haben, so konnten doch alle Be-
teiligten, zufrieden über das Geschaffte, sich nach getaner Arbeit 
stärken. Dank an alle, die zum Arbeitseinsatz kamen, aber auch 
an den Bürgermeister und an die Kreiswerke Anhalt Bitterfeld, die 
uns aktive Hilfe und Unterstützung für den Arbeitseinsatz gaben.

Das Organisationsteam

Ordnungsamt

Sondernutzung und Straßensperrungen
Anträge auf Sondernutzung und/oder Straßensperrung werden 
teilweise sehr kurzfristig gestellt.
Eine rechtzeitige Reaktion der Behörde bzw. eine Beteiligung 
von weiteren Behörden ist dadurch nicht gegeben.
Daher wird an dieser Stelle noch einmal über die Vorgehenswei-
se zur Beantragung informiert.
Sondernutzung
Sondernutzungen sind alle Nutzungen wie Ablagerung von Bau-
material, Gerüste, Container, Plakatierungen, Werbe- und Hin-
weisschilder, Banner, „Blumenkübel“ usw., welche rechtzeitig bei 
der örtlichen Straßenverkehrsbehörde bzw. dem Ordnungsamt 
zu beantragen sind.
In diesem Zusammenhang wird auch noch einmal auf die neue 
Sondernutzungssatzung und Sondernutzungsgebührensatzung 
der Stadt Raguhn-Jeßnitz (gültig ab 2015) hingewiesen.
Als rechtzeitig gilt die Beantragung, wenn der Antrag 14 Tage 
vor Maßnahmebeginn gestellt wird.
Nicht fristgerechte Anträge können nicht berücksichtigt und ab-
gelehnt werden.
Zuwiderhandlungen können mit Bußgeld von bis zu 5000 € oder 
durch Anzeige beim Technischen Polizeiamt Magdeburg (Buß-

geld und Punkte im Verkehrszentralregister) geahndet werden.
Straßensperrung
Straßensperrungen sind jegliche Sperrungen zwecks Baumaß-
nahmen wie z. B. Hausanschlüsse, Kabelverlegungen, Haustro-
ckenlegungen, Pflasterung von Randstreifen usw. Sperrungen 
sind ebenfalls 14 Tage vor Maßnahmebeginn zu beantra-
gen.
Bei einer Vollsperrung kann sich diese Frist aufgrund von zu be-
teiligenden Behörden verlängern.
Nicht fristgerechte Anträge werden nicht berücksichtigt und ab-
gelehnt.
Zuwiderhandlungen können auch durch Anzeige beim techni-
schen Polizeiamt Magdeburg geahndet werden.
Ausnahmen
Ausnahmen zur Beantragungsfrist sind nur in wenigen gerecht-
fertigten Fällen möglich.
(z. B. Gefahrenabwehr)
Sollten Sie sich unsicher sein, ist es empfehlenswert, sich mit 
dem Ordnungsamt in Verbindung zu setzen.

Ordnungsamt

Sonstiges

Amt für Kita- und Schulverwaltung geschlossen!
Am Donnerstag, 13.06.2019 in der Zeit von 09.00 – 12.00 Uhr, sind die Mitarbeiter/innen der Kita- und Schulverwaltung aus 
organisatorischen Gründen nicht zu erreichen.

gez. Marbach
Bürgermeister

Rathäuser in Jeßnitz (Anhalt) und Raguhn geschlossen!
Am Freitag, 31.05.2019, sind die Mitarbeiter/innen der Stadt 
Raguhn-Jeßnitz aus organisatorischen Gründen in beiden Rat-
häusern am Standort Raguhn und Jeßnitz (Anhalt) nicht zu er-
reichen.

Jedoch besteht für Sie aus diesem Grunde abweichend zur üb-
lichen Sprechzeit die Möglichkeit, Ihre Anliegen am Mittwoch, 

29.05.2019, in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr bei Ihrer/
Ihrem zuständigen Sachbearbeiter/in vorzubringen. Wir hel-
fen Ihnen gern weiter und bitten um Ihr Verständnis für diese 
Maßnahme!

gez. Marbach
Bürgermeister

Nachruf
Am 3. Mai 2019 verstarb nach langer schwerer Krankheit un-
ser Vereinsmitglied und unsere Kameradin

Heike Raffel.

Wir verlieren mit Heike ein langjähriges Mitglied unserer Feu-
erwehr und ein Gründungsmitglied unseres Vereins.
Durch ihre engagierte und stetige Arbeit als Ortschronistin 
leistete sie einen wesentlichen Beitrag zur Aufarbeitung der 

Geschichte von Marke. Heike zeichnete sich durch Mensch-
lichkeit, Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit aus.
Ihr Wirken in unserer Mitte bleibt unvergessen, wir werden 
ihre warmherzige Persönlichkeit vermissen.

Feuerwehr- und Ortsfeuerwehr Marke
Ortschaftsrat Marke
Heimatverein Marke e. V.
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Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der Gewässermahd  
an Gewässern 2. Ordnung

Entsprechend der Festlegungen in den §§ 52, 54 und 66 des 
WG LSA in der aktuelle Fassung, der Satzung des Verbandes  
§§ 2 und 4 in der aktuelle Fassung teilt der Unterhaltungsver-
band „Taube-Landgraben“ mit, dass in der Zeit von

voraussichtlich 3. Juni 2019 bis zum Ende März 2020

die erforderlichen Gewässerunterhaltungsarbeiten an den Ge-
wässern 2. Ordnung im Verbandsgebiet durchgeführt werden.
Die Unterhaltungsarbeiten führt der Verband mit eigenem Per-
sonalbestand durch.
Hinweise:
1. Anlieger und Hinterlieger haben zu dulden, dass der Unter-

haltungspflichtige die Grundstücke betritt, vorübergehend 
benutzt.

2. Anlieger und Hinterlieger haben lt. WG LSA ebenso zu dul-
den, dass der Aushub auf ihren Grundstücken eingeebnet 
wird, sofern es die bisherige Nutzung nicht dauernd beein-
trächtigt.

3. Der Unterhaltungszeitraum umfasst alle Unterhaltungsar-
beiten in allen Mitgliedsgemeinden. Es besteht absolut kein 
Grund zur Beunruhigung und Besorgnis, wenn im August

oder September noch nicht alle Gewässer unterhalten 
sind. Eine Mahd aus rein optischen Gesichtspunkten erfolgt 
durch uns nicht!

4. Generell ist die Gewässerunterhaltung immer eine vor-
ausschauende Maßnahme, d. h., mit den Arbeiten wird die 
hydraulische Leistungsfähigkeit für mögliche Starkabflüsse 
im Herbst und insbesondere im folgenden Frühjahr gesi-
chert. Jährlich wiederkehrende Arbeiten (Böschungsmahd 
und Sohlkrautung) werden erst zu Beginn der Arbeiten 
aufgrund der tatsächlichen Bedingungen/hydraulische 
Schwerpunkte, Erreichbarkeit, Witterung, technologische 
Fragen) zeitlich durch den Verband eingeordnet.

Für Rückfragen und erforderliche Abstimmungen steht Ihnen als 
Ansprechpartner der Geschäftsführer, Herr Kölzsch, unter der 
Mobilnr. 01577 2948406 zur Verfügung.

Schönebeck, 25.03.2019

gez. Baukuß gez. Kölzsch
Verbandsvorsteher Geschäftsführer

Christophorushaus Wolfen-Nord 
 

 

 

Ihnen fällt bisweilen die Decke auf den Kopf, weil Ihnen 
der Austausch mit anderen fehlt? 

Oder möchten Sie ihr Kind in Kontakt mit Gleichaltrigen 
bringen solange es noch nicht in den Kindergarten geht? 

 

Dann sind Sie herzlich eingeladen zum Vater-Mutter-
Kind-Kreis jeden Donnerstag in der Zeit von 9.30 Uhr bis 
11 Uhr im Christophorushaus. 
Wir wollen zusammen singen, spielen, ins Gespräch 
kommen und miteinander wachsen. 
Gerne dürfen Sie Ihre Ideen und Wünsche einbringen! 
 

Ich freue mich auf Sie! 
 

Susanne Kiel 
Gemeindepädagogin i.A. 
 

 

Christophorushaus  

Gemeinde- und Familienzentrum Wolfen-Nord, Raguhner Schleife 29  

Zugang und Parkplätze über Jeßnitzer Wende, Gartentoreinfahrt. 

Tel.:0177/9325045, E-Mail: susanne.kiel@kircheanhalt.de  

Kindertagesstätte „Wasserflöhe“

„Bei den Wasserflöhen hatte das Spielzeug Urlaub"
Am 1. April war es so weit. Das Spielzeug startete in den wohlver-
dienten Urlaub. Gemeinsam wurde mit den Kindern das Spiel-
zeug in Kisten verstaut und die spannende Reise begann.
Auch die Eltern waren von unserem Vorhaben sehr angetan und 
sammelten sofort mit den Kindern verschiedene Materialien 
(Papprollen, Wolle, Decken, Hölzer, Kartons usw.). Für alle war es 
etwas ganz Neues und jede Gruppe startete anders. Den jünge-
ren Kindern fehlten in der Anfangszeit oft die Ideen, etwas mit 
den Materialien, die zur Verfügung standen, umzusetzen, was 
sich aber nach kurzer Zeit änderte. Den älteren Kinder fiel es 
einfacher. Sie setzten das Hausprojekt gleich tatkräftig um und 
erfanden neue Spielideen, bauten Buden; der Fantasie wurde 
freien Lauf gewährt. Langeweile kam nicht auf. Für alle Kinder 
war es ein tolles Erlebnis, aber sie waren auch glücklich, ihre 
Spielsachen aus dem Urlaub wieder begrüßen zu dürfen.
Zum Ende des Projektes stellte das Team fest, dass die sozialen 
Kompetenzen und der Ideenreichtum der Kinder gestärkt und 
von ihnen positiv erlebt wurden. Bei diesem vollen Erfolg sind 
wir motiviert, das Projekt zu wiederholen.

Monika Hartling, Leiterin der Kita Wasserflöhe
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Grundschule Raguhn

Schüler pflanzen ihren Apfelbaum
Die zweite Schule, in der ein Apfelbaum gepflanzt wurde, ist die 
Grundschule „Am Markt“ in 06779 Raguhn. Zwei Schüler pflanz-
ten, von Herrn Voigt fachkundig angeleitet, die Sorte „Karne-
val“. Dieser Apfel ist Kult, denn keiner sieht aus wie der andere 
und doch haben alle ein typisches Gesicht. Die ungewöhnliche 
Fruchtausfärbung mit auffällig rot-gelben Streifen ist ein echter 
Blickfang – auf dem Baum ebenso auf dem Tisch. Im Anschluss 
an die Pflanzung konnten die Äpfel der Sorte „Karneval“ verkos-
tet werden.

Begleitet wird die Aktion vom Ministe-
rium für Umwelt, Landwirtschaft und 
Energie. Der Bürgermeister der Stadt 
Raguhn-Jeßnitz, Bernd Marbach, und 
der Landesverband „Sächsisches 
Obst“, vertreten durch Udo Jentzsch, 
wünschten den Schülern viel Erfolg 
bei der Pflege und eine reichliche 
Ernte in den nächsten Jahren.

Die Patenschaft übernimmt Herr Voigt von der Voigt Baumschu-
len GbR, der in Raguhn-Jeßnitz eine Baumschule betreibt.
Die Mitglieder des Landesverbandes Sächsisches Obst e. V. be-
wirtschaften in Sachsen-Anhalt eine Fläche von circa 795 Hektar 
mit Obst. Im Wesentlichen sind das etwa 446 Hektar Äpfel und 
etwa 185 Hektar Süßkirschen. In geringerem Umfang werden 
außerdem Aprikosen, Birnen, Erdbeeren, Pflaumen u. Sauerkir-
schen angebaut. Wir erwarten in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt 

eine etwas unterdurchschnittliche Ernte von ca. 14.250 t der 
schmackhaften Früchte.
Der Erwerbsobstbau wird in Sachsen-Anhalt hauptsächlich von 
34 größeren Betrieben durchgeführt. Im südlichen Teil des Lan-
des – von Naumburg über Querfurt und in der Region rund um 
den Süßen See – liegen die meisten Obstplantagen Sachsen-
Anhalts.

„Karneval“

Ortsfeuerwehr Thurland
Die Freiwillige Ortsfeuerwehr Thurland bedankt sich recht herz-
lich bei der ÖSA-Versicherung, Versicherungsagentur Thomas 
Morch (Bitterfeld), ABS Lieder (Wolfen), Thurländer Salate und 
Feinkost GmbH und bei der Thurländer Hähnchengrill GmbH. 
Diese Sponsoren sind für die Finanzierung der Pullover und T-
Shirts sowie deren Beflockung verantwortlich. Die Kameraden 
der Ortsfeuerwehr sind sehr dankbar für ihre neue Dienstbe-
kleidung. Ohne diese großzügige Unterstützung wäre dies nicht 
möglich gewesen und es zeugt von Anerkennung für das wich-
tige Ehrenamt.

Thomas Guhl (Wehrleiter)
Michael Kloss (Stellvertretender Wehrleiter)
Nils Naumann (Ortsbürgermeister Thurland)

Feuerwehr- und Heimatverein Marke e. V.

Das Wetter spielte mit
Beinahe sollten die Flammen zu unserem Maifeuer am 
30.04.2019 in Marke durch die extreme Trockenheit nicht lo-
dern, aber das Wetter spielte mit und wir konnten mit den Fa-
ckeln unser Feuer entfachen. Auch dieses Jahr konnten wir wie-
der viele Besucher aus den Ortschaften begrüßen.

Wir wollen uns für die Unterstützung bei den Ortsfeuerwehren 
Marke und Raguhn sowie bei Firma Worch Landtechnik GmbH 
Raguhn und Elektrofirma Frank Hildebrandt recht herzlich be-
danken.

Nächster Erscheinungstermin 
Freitag, 28. Juni 2019

Redaktionsschluss
Freitag, 14. Juni 2019
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Vereins-Angel-Club 1904 Raguhn/Anhalt e. V.

Freiwillige Feuerwehr unterstützt Angelverein
Der Vereins-Angel-Club 1904 Raguhn/Anhalt e.V. ist neben der 
Durchführung des organisierten Angelsportes und gemeinsa-
men geselligen Veranstaltung für die Pflege der Betreuungs-
gewässer verantwortlich. Zu den Betreuungsgewässern zählen 
unter anderen auch die Schloßteiche Libehna. Dort waren nach 
den Stürmen der letzten Jahre einige Bäume abgebrochen und 
umgestürzt. Somit herrschte eine mögliche Verletzungsgefahr 
durch herabfallende Baumteile. Alleine war diese Pflegeaufga-
be nicht zu bewältigen. Der Vorstand nahm deshalb Verbindung 
zur ortsansässigen Feuerwehr auf und bat um Unterstützung. 
Gerne waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Raguhn 
bereit, hierbei zu helfen. Schließlich bot sich dieses Vorhaben 
gut an, um die Feuerwehrkameraden in der Handhabung der 
Kettenmotorsäge in Übung zu halten. Eine Besichtigung der Frei-
willigen Feuerwehr Raguhn (Vor-Ort-Begehung) wurde durchge-
führt und eine Verbindung mit dem bewirtschaftenden Landwirt 
der Ackerfläche, Bernhard Lauts, aufgenommen. Nachdem in 
einer Vereinssitzung die Einzelheiten mit dem Wehrleiter direkt 
besprochen wurden, ging es am 26. Januar 2019 ans Werk. Mit 
erforderlichem Gerät rückten die Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr Raguhn zur technischen Hilfeleistungsausbildung an, 
um die Sportfreunde des Vereins-Angel-Club 1904 Raguhn/An-
halt e.V bei ihrem Vorhaben zu unterstützen. Herunterhängen-
de Äste wurden bei eher widrigen Witterungsbedingungen mit 
Temperaturen um den Gefrierpunkt und Regen abgesägt und 
geschädigte Bäume entfernt. Hierbei wurde zudem schweres 

Gerät, Radlader zum Transport des gesägten Holzes, benötigt. 
Dies wurde von Mitgliedern der Angelsportgruppe, den Gebrü-
dern Schoebe, gestellt. Der Vorstand des VAC 1904 Raguhn/
Anhalt e.V. dankt hiermit für die gute Zusam-menarbeit mit der 
Freiwilligen Feuerwehr Raguhn und den Gebrüdern Schoebe für 
die Unterstützung mit bereitgestellten schwerem Gerät sowie 
allen anwesenden Angelsportfreunden.

Maik Hänsch
Vereinsvorsitzender
VAC 1904 Raguhn/Anhalt e. V.

Heimatverein Jeßnitz (Anhalt) - Heimatfest Jeßnitz (Anhalt) 2019

Wir feiern Fest Zehn – Mit eich werd‘s wunderscheen
Um 10:30 Uhr eröffnet der Vorsitzende des Heimatvereins am 
25.05. unser 10. Heimatfest. Danach gibt es auf dem Festplatz in 
Jeßnitz für jeden etwas. Für Jung und Alt hält das Programm der 
Verkehrswacht Oranienbaum und die Freiwillige Feuerwehr Jeß-
nitz interessante Dinge bereit. Auch der Flohmarkt wird Händler 
und Kunden anlocken. Nicht zu vergessen: das beliebte Kinder-
schminken.
Für das leibliche Wohl sorgt die Gulaschkanone der Freiwilligen 
Feuerwehr Jeßnitz, der Fischverkauf des Raguhner Angelvereins 
und der Schulförderverein der Hermann-Conradi-Grundschule 
mit seinem Zuckerwatte- und Waffelverkauf. Es gibt Wildschwein 
am Spieß und Leckeres an der Grillstation. Den Durst kann man 
am Bierwagen und der Bar stillen. Der Heimatverein verkauft 

den Kalender für 2020 mit Jeßnitzer Motiven und die neue „Jes-
senser Spittelbriehe“. Ab 14:00 Uhr kann man am Kuchenstand 
einkaufen, und das Bühnenprogramm mit DJ TC beginnt mit den 
Kindern der Hermann-Conradi-Grundschule. 15:00 Uhr geht es 
weiter mit dem Programm des Kindergartens „Wasserflöhe“. 
Daran schließt sich ein kleines Konzert des Volkschors „Mulde-
klang“ an. 
Dem folgt dann der Auftritt unserer „Muldeliners“. Die Kinder 
sind herzlich zum Fackelumzug mit dem Spielmannszug Wolfen 
eingeladen. Um 20:00 Uhr startet dann das Abendprogramm. DJ 
TC und eine Live-Band laden zum Tanz. Wir laden alle Jeßnitzer 
herzlich zum 10. Heimatfest ein und würden uns auch über viele 
Gäste aus der Umgebung freuen.

Heimat- und Kulturverein der Stadt Raguhn e. V.

Öffnungszeiten der Ausstellung der Heimatstube
des Heimat- und Kulturvereins Raguhn e.V. in der Begegnungsstätte / Mühlstraße:

Ab Juni 2019 – jeden zweiten Mittwoch des Monats in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Datum Ort Bezeichnung Veranstalter
05.06.2019
13.30 Uhr

Raguhn
Begegnungsstätte

Spielenachmittag für Senioren
Der Förderverein lädt zum Spielenachmit-
tag mit Gesellschaftsspielen und Kaffee 
und Kuchen ein.

Förderverein Begegnungsstätte 
Raguhn-Jeßnitz e. V.

07.06.2019
14.00 Uhr

Priorau
Gaststätte

Frühlingsfest Gruppe Miteinander-
Füreinander

07. - 10.06.2019 Thurland
Festwiese

Pfingstwiese
Lingenauer Forst

Festwiese

Festwiese

Pfingstfest
07.06.2019 – 20.00 Uhr
Party im Festzelt mit Band „Tänzchentee“
08.06.2019 – 13.00 Uhr gemütlicher Nach-
mittag mit Speis und Trank und musikali-
scher Unterhaltung „Roßlauer Blasmusi-
kanten“ und DJ „Didi“
09.06.2019 – 11.00 Uhr
Frühschoppen mit DJ „Didi“, Volleyball-, 
Kinderfußball- und Vielseitigkeitsturnier
(Fußball, Schießen, Traktorziehen)
20.00 Uhr Tanz im Festzelt mit der „Krau-
se-Band“ und DJ`s „Scheibe & der Maik“
10.06.2019 – 11.00 Uhr Frühschoppen mit 
DJ
12.00 Uhr Ponykutschrennen
13.00 Uhr großes Kinderfest
(Malstraße, Hüpfburg, Clown)
14.00 Uhr Ringreiten und
musikalische Begleitung der „Elbetaler“
16.30 Uhr Platzkonzert der
„Elbetaler Blasmusikanten“

Thurländer Pfingstburschen 
Traditionsverein e. V.

09.06.2019
09.00 Uhr

Marke Pfingstfest – Eintritt ist frei
09.00 Uhr Fußballspiel um den Wanderpo-
kal des Ortsbürgermeisters
Mittagessen mit Erbsensuppe aus der Gu-
laschkanone und Wildschwein vom Spieß
Unterhaltsamer Nachmittag mit Preis-
schießen, Torwandschießen, Kinder-
schminken und Hüpfburg
- Ab 20.00 Uhr spielt eine Showband aus 
Leipzig zum Tanz auf.

Feuerwehr- und 
Heimatverein Marke e. V.

12.06.2019
13.30 Uhr

Raguhn
Begegnungsstätte

Spielenachmittag für Senioren
Der Förderverein lädt zum Spielenachmit-
tag mit Gesellschaftsspielen und Kaffee 
und Kuchen ein.

Förderverein Begegnungsstätte 
Raguhn-Jeßnitz e. V.

15.06.2019
11.00 Uhr

Jeßnitz (Anhalt)
Vereinsgelände am
Bürgermeisterteich

Fischerfest Anglerverein Jeßnitz (Anhalt) 1914 e. V.

15.06.2019
10.00 Uhr

Schierau
Gelände Kita

Kinderfest Kita Schierau

19.06.2019
13.30 Uhr

Raguhn
Begegnungsstätte

Spielenachmittag für Senioren
Der Förderverein lädt zum Spielenachmit-
tag mit Gesellschaftsspielen und Kaffee 
und Kuchen ein.

Förderverein Begegnungsstätte 
Raguhn-Jeßnitz e. V.

19.06.2019
14.00 Uhr

Jeßnitz (Anhalt) 
Mühlenstube

Kaffeenachmittag
Frau Folta vom Heimatverein liest aus 
Briefen unseres Heimatdichters Hermann 
Conradi.

OR Volkssolidarität
Jeßnitz (Anhalt)

20.06.2019
20.00 Uhr

Jeßnitz (Anhalt)
Ev. St. Marienkirche

Mittsommernachtskonzert
unter der Leitung von Bernadette Göthe
Lauschen Sie unseren Liedern unter dem 
Motto „Sommersonnenwende – Lieder in 
hellen Nächten und feiern mit Freunden“ 
und feiern Sie mit uns nach dem Konzert 
den Sommerbeginn bei Speis‘ und Trank – 
offeriert durch die Kameraden des Feuer-
wehrvereins Jeßnitz. Wir laden alle Freunde 
des Chorgesangs sehr herzlich dazu ein.

Volkschor Muldeklang 
Jeßnitz (Anhalt) e. V.
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Datum Ort Bezeichnung Veranstalter
22.06.2019
11.00 Uhr

Tornau v. d. Heide
Kirchplatz

10. Sommerfest Heimat- und Dorfverein
Tornau v. d. Heide

22.06.2019
12.00 Uhr

Raguhn
Grundschule
Raguhn und
Marktplatz

Begegnungsfest
11.00-11.20 Uhr Eröffnung
11.30-12.45 Uhr Programm Grundschule 
Raguhn, Musikschule Bitterfeld
12.45-13.30 Programm inklusive Gruppe 
Musikschule
13.30-14.00 Uhr Programm der Sängerin
Katja Wiesigstrauch
14.00 - 14.30 Uhr Hausband pro ci aus 
Wolfen
15.00 - 16.30 Uhr Anhaltiner Musikanten
16.30 - 17.30 Uhr Fußballspiel Diakonie – 
Kickers Raguhn (Sportplatz)

Senioren- und
Behindertenbeirat
der Stadt Raguhn -
gemeinsam mit den
Vereinen aus der
Stadt Raguhn-Jeßnitz

22.-23.06.2019
18.00 Uhr

Priorau Dorf- und Kinderfest Priorau
18.00 Uhr Disco mit unterhaltsamen Ein-
lagen
Am 23.06.2019 – ab 10.00 Uhr Unterhal-
tung für Groß und Klein

Heimatverein Priorau e. V.

26.06.2019
13.30 Uhr

Raguhn
Begegnungsstätte

Spielenachmittag für Senioren
Der Förderverein lädt zum Spielenachmit-
tag mit Gesellschaftsspielen und Kaffee 
und Kuchen ein.

Förderverein Begegnungsstätte 
Raguhn-Jeßnitz e. V.

29.06.2019
14.00 Uhr

Thurland
Spielplatz

Kindertagsfest Thurländer Pfingstburschen 
Traditionsverein e. V.

Beratungssprechtag der Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Thema: Clever kombiniert – Förderung und Finanzierung für Gründer!
Wer am Anfang einer Gründung steht, hat zwar eine großartige 
Idee und Vision – aber oft fehlt es an den Finanzen. Das Förder-
programm ego.-START ermöglicht Zuschüsse.
Gefördert werden z. B. Studien zur Markteinführung (90 % der 
förderfähigen Kosten, max. 18.000 €) oder Coachingleistungen 
(bis zu 90% förderfähiger Beraterkosten, max. 5.400 €). Hier gibt 
es seit Kurzem auch Erleichterungen bei der Abrechnung durch 
Pauschalförderung.
Wer darüber hinaus Finanzbedarf hat, um in seine Firma zu 
investieren, Betriebsmittel anzuschaffen oder Aufträge vorzufi-

nanzieren, kann z. B. auf das IB-Gründungsdarlehen „Sachsen-
Anhalt IMPULS“ zurückgreifen. Kreditbeträge von bis zu einer 
halben Mio. Euro sind möglich.
Alle Fragen rund um die Förderung beantworten Ihnen die Ex-
perten der Investitionsbank kostenfrei am 6. Juni 2019 in den 
Geschäftsräumen der EWG Anhalt-Bitterfeld mbH in der Andre-
senstraße 1a in Wolfen (TGZ Bitterfeld-Wolfen) statt.
Eine vorherige Anmeldung ist notwendig. Die Terminvergabe 
übernimmt die EWG Anhalt-Bitterfeld, Telefonnummer (03494) 
638366 oder per E-Mail unter info@ewg-anhalt-bitterfeld.de.

Mitteilungen Juni 2019

Wir laden Sie herzlich  
zu unseren Gottesdiensten ein

Donnerstag, 30.05.
10.00 Uhr Himmelfahrt in Thurland
Samstag, 08.06.
14.00 Uhr Pfingst-Gottesdienst mit Jubelhochzeit
Sonntag, 23.06.
9.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 30.06.
14.00 Uhr Bobbau, Verabschiedung Pfarrerehepaar Seifert

Zu unseren Gemeindekreisen  
laden wir Sie/euch ein

Christenlehre dienstags 14 Uhr in Raguhn
Seniorenkreis Dienstag, 12.06. um 14 Uhr

Weitere regionale Angebote der Kirchgemeinden entneh-
men Sie bitte den Raguhner und Jeßnitzer Kirchennach-
richten!
Evang. Pfarramt, OT Wolfen, Steinstückenweg 13
06766 Bitterfeld-Wolfen, Tel.: 03494 24081
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Wir laden Sie herzlich zu unseren Gottesdiensten ein

Zu unseren Gemeindekreisen laden wir Sie/euch 
ins Gemeindehaus, Schulstr. 6 ein

Christenlehre Mi. um 13 Uhr
Abschlussfest
Schuljahr

Do. 27.06. um 14 Uhr
im Christophorushaus

Seniorenkreis Mi. 12.06.
und 26.06.

um 14 Uhr

Frauenkreis Jeßnitz Mi. 19.06. um 17 Uhr
Männerkreis
in Jeßnitz

Fr. 21.06. um 19 Uhr

Sprechzeit
in Jeßnitz

Di. 10 – 12 Uhr

Jubelkonfirmationen
Am Sonntag, 8. September, um 14 Uhr in Jeßnitz: Goldene (Jahr-
gang 1969), Diamantene (1959), Eiserne (1954) und Steinerne 
(1949) Konfirmation
Wer teilnehmen möchte, melde sich bitte an im Regionalbüro 
bei Frau Rietz, Tel. 03494 3689188! Bitte sagen Sie den Termin 
auch weiter. Eingeladen sind alle, auch wenn Sie zurzeit kein 
Mitglied der Kirche sind.

Gemeindekirchenrat Evang. Kirchgemeinde Jeßnitz:
Schulstr. 6, 06800 Raguhn-Jeßnitz
Tel.: 03494 77218

Monatsspruch aus der Bibel für den Monat Juni 2019
„Freundliche Reden sind Honigseim, süß für die Seele und heil-
sam für die Glieder.“ � Sprüche 16,24

Andrea Voigt

Wir laden Sie herzlich  
zu unseren Gottesdiensten ein

Donnerstag, 30.05.
10 Uhr Himmelfahrt in Thurland
Sonntag, 02.06.
9.30 Uhr mit Abendmahl
Pfingstsonntag, 09.06.
7 Uhr Andacht in Roßdorf
14 Uhr Raguhn Konfirmation
Pfingstmontag, 10.06.
10 Uhr mit Brunch
Sonntag, 16.06.
9.30 Uhr Gottesdienst
Samstag, 22.06.
17 Uhr Bobbau Kammermusik
Sonntag, 23.06.
9.30 Uhr Gottesdienst
10.30 Uhr Kleckewitz Jugendgottesdienst
Sonntag, 30.06.
14 Uhr Bobbau Verabschiedung Pfarrerehepaar Seifert
anschl. Fest im Christophorushaus

Donnerstag, 30.05.
10.00 Uhr Himmelfahrt in Thurland
Sonntag, 02.06.
14.00 Uhr mit Ehrenamtsdankeschönfeier
Montag, 03.06.
10.00 Uhr Seniorenzentrum Priorau
Pfingstsonntag, 09.06.
7.00 Uhr Birkenwäldchen Bläserandacht, Frühstück
14.00 Uhr Konfirmation
Pfingstmontag, 10.06.
10.00 Uhr in Jeßnitz mit Brunch
Freitag, 14.06.
17.00 Uhr Sommermusik Musikschule
18.00 Uhr Kirchturm Schierau Musik und Andacht
Sonntag, 16.06.
10.30 Uhr Gottesdienst
Samstag, 22.06.
17.00 Uhr Bobbau Kammermusik
Sonntag, 23.06.
10.30 Uhr Kleckewitz Jugendgottesdienst
Sonntag, 30.06.
14.00 Uhr Bobbau Verabschiedung Pfarrerehepaar Seifert
anschl. Fest im Christophorushaus

Gemeindekreise

Christenlehre 
Raguhn

Di. 14.00 Uhr

Schuljahres-
Abschlussfest

Do. 27.06. um 14.00 Uhr im Christophorus-
haus

Seniorenkreis Mi., 26.06. um 14.00 Uhr in Jeßnitz
Seniorenkreis 
Schierau

Mi., 05.06. um 14.00 Uhr

Frauenkreis So., 16.06. um 10.30 Uhr Gottesdienst und 
Gespräch mit Liane Sefras aus 
Brasilien

Kinderchor Do. 16.00 Uhr
Posaunenchor Fr. 18.30 Uhr
Sprechzeit
Steffen Schulz

Fr. 16.16 – 18.18 Uhr

Evang. Kirchengemeinden Mulde-Fuhne:
Regionalbüro Schäferstr. 24, 06766 Bitterfeld-Wolfen

Tel.: 03494 3689188
E-Mail: doreen.rietz@kircheanhalt.de oder

steffen.schulz@kircheanhalt.de

Gottesdienste im Juni
Sonntag, 02.06.2019
Pfingstmontag, 10.06.2019 jeweils 8.30 Uhr
Sonntag, 30.06.2019

D. Hille
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Bekanntmachung aus der Sitzung des Stadtrates Raguhn-Jeßnitz vom 24.04.2019 
und Fortsetzung am 07.05.2019

Im öffentlichen Teil der Sitzung wurden folgende Be-
schlüsse gefasst:
Beschluss-Nr. 12-2019
Berufung von Herrn Henry Rousseau in das Ehrenbeamtenver-
hältnis für die Dauer von 6 Jahren und Ernennung zum Orts-
wehrleiter der Ortsfeuerwehr Raguhn
Beschluss-Nr. 13-2019
Berufung von Herrn Stefan Brodauf in das Ehrenbeamtenver-
hältnis für die Dauer von 6 Jahren und Ernennung zum stellver-
tretenden Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Raguhn
Beschluss-Nr. 24-2019
Berufung von Herrn Peter Sommerlatte in das Ehrenbeamten-
verhältnis für die Dauer von 6 Jahren und Ernennung zum Orts-
wehrleiter der Ortsfeuerwehr Retzau
Beschluss-Nr. 25-2019
Berufung von Herrn Tony Roßberg in das Ehrenbeamtenverhält-
nis für die Dauer von 6 Jahren und Ernennung zum stellvertre-
tenden Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Retzau
Beschluss-Nr. 26-2019
Berufung von Frau Nicole Nachtwey in das Ehrenbeamtenver-
hältnis für die Dauer von 6 Jahren und Ernennung zur stellver-

tretenden Ortswehrleiterin der Ortsfeuerwehr Retzau
Beschluss-Nr. 31-2019
Beschluss zur Erhöhung des Erfrischungsgeldes für die ehren-
amtlichen Wahlhelfer des Wahlvorstandes und des Briefwahl-
vorstandes
Beschluss-Nr. 32-2019
Bereitstellung von außerplanmäßigen Haushaltsmitteln für Er-
werb Erweiterungsmodul Produkt CIP-Rechnungseingangsbuch 
inkl. der Umstellung CIP-Datenbank und CIP-Archivdatenbank 
auf MS-SQL
Fortsetzung des nichtöffentlichen Teils der Stadtratssit-
zung am 07.05.2019

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde folgender Be-
schluss gefasst:
Beschluss-Nr. 22-2019 
Personalangelegenheit

gez. Marbach
Bürgermeister Siegel

Bekanntmachung aus der Sitzung des Stadtrates Raguhn-Jeßnitz vom 27.03.2019
Im öffentlichen Teil der Sitzung wurden folgende Be-
schlüsse gefasst:
Beschluss-Nr. 06-2019
Beschluss zur Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf der 
Einbeziehungssatzung „Am Heideweg“ im OT Jeßnitz (Anhalt)
Beschluss-Nr. 07-2019
Satzungsbeschluss Einbeziehungssatzung „Am Heideweg“ OT 
Jeßnitz (Anhalt)
Beschluss-Nr. 19-2019
Aufstellungsbeschluss zur Einbeziehungssatzung „Dorfstraße“ 
Marke, gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB, Gemarkung Marke, 
Flur 2 – Flurst. 72/2 und 132 teilweise
Beschluss-Nr. 10-2019
2. Änderung der Haus- und Parkordnung für den Gutspark Alt-
jeßnitz und seiner Anlagen

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde folgender Be-
schluss gefasst:
Beschluss-Nr. 156-2018 Grundstücksangelegenheit
Verkauf von Teilflächen der Gemarkung Raguhn
Beschluss-Nr. 16-2019 Grundstücksangelegenheit
Aufhebung Beschluss 119-2018 Grundstücksangelegenheit
Beschluss-Nr. 21-2019 Vergabeangelegenheit
Vergabe Planungsleistung STARK V – Sanierung und Erweiterung 
der Kindertagesstätte „Kinderland am Seegarten“ im OT Schierau
Beschluss-Nr. 18-2019 Vergabeangelegenheit
Vergabe Bauleistung Instandsetzung Ortszufahrt Niesau und 
Neubau Durchlass I und II, HW-Maßnahme
Beschluss-Nr. 17-2019 Vergabeangelegenheit
Vergabe Grünanlagenpflege (Grasmahd) Stadt Raguhn-Jeßnitz

gez. Marbach
Bürgermeister Siegel

Bekanntmachung aus der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses  
vom 10.04.2019

Im öffentlichen Teil der Sitzung wurde folgender Beschluss gefasst:
Beschluss-Nr. 33-2019
Einvernehmen über die Annahme von einer Geldspende von einem anonymen Spender für die Kindertagesstätte "Wasserflöhe" in 
Jeßnitz (Anhalt).

gez. Marbach
Bürgermeister Siegel
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Bekanntmachung aus der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses  
vom 13.03.2019

Im öffentlichen Teil der Sitzung wurden folgende Be-
schlüsse gefasst:
Beschluss-Nr. 27-2019
Einvernehmen über die Annahme von Geldspenden
· von Sylivia Wesarg aus Raguhn für die Kindertagesstätte 

"Sonnenzauber" in Raguhn
· von einem anonymen Spender für die Kindertagesstätte 

"Bummi" in Tornau vor der Heide
· von Gudrun und Jochen Dietsch aus Altjeßnitz für die Kin-

dertagesstätte „Wasserflöhe" in Jeßnitz (Anhalt), die Kinder-
tagesstätte "Kinderland am Seegarten" in Schierau und die 
Kinderkrippe „Zwergenhäuschen" in Jeßnitz (Anhalt)

· von der Praxis für Podologie/med. Fußpflege Gisela Hilde-
brand/Claudia Beck GbR aus für die Kindertagesstätte "Son-
nenzauber" in Raguhn

· von der Elektro- und SHK Anlagenbau Tilo Hörtzsch GmbH 
aus Raguhn für die Stadtbibliothek Raguhn

· von 2 anonymen Spendern für die Kindertagesstätte "Kin-
derland am Seegarten" in Schierau

· von der Thurländer Salate & Feinkost GmbH aus Thurland 
für die Kindertagesstätte "Bummi" in Tornau vor der Heide, 
die Feuerwehrleitung Stadt Raguhn-Jeßnitz, die Grundschu-
le Jeßnitz, die Grundschule Raguhn (Swimmingpool) und die 
Ortsfeuerwehr Thurland

· von der ÖSA Versicherung Thomas Morch aus Bitterfeld für 
die Ortsfeuerwehr Thurland

Beschluss-Nr. 28-2019
Einvernehmen über die Annahme von Sachspenden
· von der Thurländer Hähnchengrill GmbH aus Thurland für 

den Senioren- und Behindertenbeirat der Stadt Raguhn-
Jeßnitz, die Kindertagesstätte "Sonnenzauber" in Raguhn 
und die LEADER-Veranstaltung am 15.01.2019 in der Begeg-
nungsstätte Raguhn

· vom Eiscafe Globig aus Raguhn für den Senioren- und Behin-
dertenbeirat der Stadt Raguhn-Jeßnitz

· von Maik Pfennig aus Raguhn für die Kindertagesstätte "Kin-
derland am Seegarten" in Schierau

· von einem anonymen Spender für die Kindertagesstätte 
"Kinderland am Seegarten" in Schierau

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde folgender Be-
schluss gefasst:
Beschluss-Nr. 23-2018
Einvernehmen zu einer Personaleinstellung

gez. Marbach
Bürgermeister Siegel

Bekanntmachung der Einbeziehungssatzung „Am Heideweg"  
im OT Jeßnitz (Anhalt) der Stadt Raguhn-Jeßnitz

Der Stadtrat der Stadt Raguhn-Jeßnitz hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 27.03.2019 mit Beschluss-Nr. 07 – 2019, die Ein-
beziehungssatzung „Am Heideweg“ im OT Jeßnitz (Anhalt), auf 
Grundlage des § 34 Abs.4 Nr. 3 BauGB beschlossen. Die zugehö-
rige Begründung mit Eingriffs-/Ausgleichbilanz wird gebilligt und 
ist Bestandteil der Satzung.
Der Satzungsbeschluss „Am Heideweg" wird hiermit gem.  
§ 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die Einbezie-
hungssatzung „Am Heideweg“ der Stadt Raguhn-Jeßnitz, Ortsteil 
Jeßnitz(Anhalt) tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft.
Die Einbeziehungssatzung der Stadt Raguhn-Jeßnitz „Am 
Heideweg“ Ortsteil Jeßnitz(Anhalt), bestehend aus Plan-
zeichnung, zugehöriger Begründung mit Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanz kann ab sofort in der Stadtverwaltung Raguhn-
Jeßnitz, Rathaus Jeßnitz(Anhalt), Conradiplatz 7, während der 
Dienststunden(Öffnungszeiten) durch jedermann auf Dauer 
eingesehen werden. Über den Inhalt wird auf Verlangen Aus-
kunft erteilt.
Der Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung ist aus dem 
nachfolgend abgedruckten Lageplan ersichtlich.

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 Baugesetz-
buch (BauGB) bezeichneten Verfahrens - und Formvorschriften 
ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Raguhn-
Jeßnitz geltend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen 
(§ 215 Abs. 1 BauGB).
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie  
Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diese Ergänzungssatzung und über das Erlö-
schen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Raguhn-Jeßnitz, den 24.05.2019

gez. Marbach
Bürgermeister Siegel

Anlage: Lageplan siehe Seite 15
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Anhalt in Dessau-Roßlau
Kühnauer Straße 161
06846 Dessau-Roßlau

Bodenordnungsverfahren Lingenau
Verfahrensnummer: BT1112 Dessau-Roßlau, den 30. April 2019

Öffentliche Bekanntmachung
Gemäß § 36 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) vom  
16. März 1976 (BGBl. I S. 546) in der jeweils geltenden Fassung 
ergeht folgende
vorläufige Anordnung:
I. Besitzregelung
Zur Bereitstellung von Flächen für die Herstellung der gemein-
schaftlichen Anlage ländlicher Weg W01 wird zugunsten der 
Teilnehmergemeinschaft „Lingenau“ der Besitz und die Nutzung 
der aus der Anlage ersichtlichen Flurstücke mit Wirkung vom  
17. Juni 2019 vorübergehend bzw. dauerhaft entzogen.
Die von dieser vorläufigen Anordnung betroffenen Grundstücks-
flächen und deren Lage sind aus der Besitzregelungskarte er-
sichtlich. Diese liegt im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Anhalt, Kühnauer Str. 161, 06846 Dessau-Roßlau 
während der Dienststunden aus.
Durch diese vorläufige Anordnung wird nur der Besitz, nicht je-
doch das Eigentum an den Grundstücken geregelt. Die Eigentü-
merstellung bleibt somit völlig unberührt.
Die Teilnehmergemeinschaft „Lingenau“ wird ab dem 17. Juni 
2019 für den o. g. Zweck in den Besitz der nach Anlage entzoge-
nen Flächen eingewiesen.
II. Entschädigungsregelung
Die Festsetzung der Entschädigung für den Entzug des Besitzes 
wird gesondert geregelt. Dies gilt auch für Nachteile, die sich im 
Rahmen der Flächenbeihilfe ergeben.
III. Begründung
Nach § 18 des Gesetzes über die landwirtschaftlichen Pro-
duktionsgenossenschaften (LPG-Gesetz), letzte Fassung vom  
02. Juli 1982 (GBl. Nr. 25 S. 443) hatten die Genossenschaften 
das umfassende Nutzungsrecht über die durch die Mitglieder 
eingebrachten oder die vom Staat der Genossenschaft überge-
benen Flächen. In den Gemarkungen Hinsdorf, Lingenau, Thur-
land, Tornau vor der Heide und Quellendorf wurde auf dieser 
Grundlage das bis zu diesem Zeitpunkt liegenschaftsrechtlich 
gesicherte, bestehende Wege- und Gewässernetz erheblich ver-
ändert, ohne auf das Eigentum an den betroffenen Grundstü-
cken Rücksicht zu nehmen.
Dadurch ist eine freie Verfügbarkeit über das Eigentum nicht 
mehr gegeben. Im Hinblick auf die Eigentumsgarantie des Art. 
14 Grundgesetz bedarf es der Wiederherstellung der Verfü-
gungsgewalt des Eigentümers über sein Eigentum.
Da diese Tatbestände eine weitgreifende und umfassende Rege-
lung erfordern, die durch freiwilligen Landtausch nicht erreicht 
werden konnte, war die Einleitung des Bodenordnungsverfah-
rens zweckmäßig und notwendig.
Aus diesem Grund hat das Amt für Landwirtschaft und Flur-
neuordnung Anhalt mit Beschluss vom 16. Dezember 2002 das 
Bodenordnungsverfahren Lingenau (Verf.-Nr. BT1112) angeord-
net. Das Verfahren dient der Regelung der Eigentumsverhältnis-
se insbesondere der eigentumsrechtlichen Regelung des Wege- 
und Gewässernetzes und der Beseitigung der Besitzsplitterung.
Darüber hinaus soll die Erschließung der Feldmark durch den 
Ausbau von Wegen verbessert werden und es sollen Maßnah-
men des Naturschutzes umgesetzt werden.
Die Teilnehmergemeinschaft will zum 17. Juni 2019 mit der Um-
setzung der Wegebaumaßnahme W01, die Bestandteil des ge-
nehmigten Planes nach § 41 FlurbG ist, beginnen.
Gemäß § 36 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz kann die Flurberei-
nigungsbehörde den Besitz an Grundstücken vorläufig regeln, 
wenn dies aus dringenden Gründen erforderlich ist.
Dringende Gründe liegen vor, wenn die angeordneten Maßnah-
men nicht bis zur Ausführung des Bodenordnungsplanes aufge-
schoben werden können.

Mit der Ausführung der Maßnahme kann nicht bis zur Regelung 
durch den Bodenordnungsplan gewartet werden, denn dieser 
Plan wird erst in einigen Jahren erstellt. Um die Neuzuteilung im 
Rahmen der tatsächlichen Erschließungsverhältnisse zu gewähr-
leisten und den sehr schlechten Zustand des vorhandenen We-
ges schnell zu beseitigen, muss mit der Umsetzung der Maßnah-
me unverzüglich begonnen werden. Der vorläufigen Anordnung 
stehen die Interessen der bisherigen Besitzer bzw. Nutzer nicht 
entgegen. Das Verhältnis der bewirtschafteten Flächen zu den 
jetzt entzogenen Flächen zeigt, dass ein nennenswerter Schaden 
nicht entsteht. Nachteile, die bei der zukünftigen Bewirtschaftung 
der verbleibenden Flächen entstehen, werden durch die der Teil-
nehmergemeinschaft gemachten Auflagen bzw. durch entspre-
chende Entschädigungen vermieden und ausgeglichen.
IV. Hinweise
Durch diese vorläufige Anordnung werden keine eigentumsrele-
vanten Entscheidungen getroffen. Die notwendigen eigentums-
rechtlichen Regelungen erfolgen später im Bodenordnungsplan.
In diesem Zusammenhang wird auf den Unterschied zwischen 
Eigentum und Besitz hingewiesen. Eigentümer eines Grundstü-
ckes ist derjenige, der im Grundbuch eingetragen ist bzw. des-
sen Rechtsnachfolger. Der Eigentümer ist Inhaber der vollen 
Verfügungsgewalt über das Grundstück. Der Besitzer ist derjeni-
ge, dem der Eigentümer durch einen Vertrag (z. B. Pachtvertrag) 
gestattet hat, das Grundstück zu nutzen und zu bewirtschaften.
V. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese vorläufige Anordnung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntmachung Widerspruch beim Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Anhalt, Kühnauer Straße 161 in 
06846 Dessau-Roßlau erhoben werden.

Im Auftrag
gez. Näther Siegel

Anlage: Verzeichnis der betroffenen Flurstücke zur vorläufigen 
Anordnung vom 30. April 2019

Datenschutzrechtliche Hinweise
Aufgrund unseres gesetzlichen Auftrages nach dem Landwirt-
schaftsanpassungsgesetz verarbeiten wir im vorliegenden Ver-
fahren personenbezogene Daten nach Maßgabe der Daten-
schutzgrundverordnung.
Weitergehende Informationen finden Sie unter: https://alff.sach-
sen-anhalt.de/alff-anhalt/datenschutz/
Alternativ können Sie auch das ALFF Anhalt zur weiteren Infor-
mationserlangung kontaktieren:
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt 
(ALFF Anhalt)
Kühnauer Straße 161, 06846 Dessau-Roßlau
Telefon: +49 340 6506 -0
Telefax: +49 340 6506 -601
E-Mail: poststelleDE@alff.mule.sachsen-anhalt.de
Bei datenschutzrechtlichen Problemen können Sie sich auch di-
rekt an den Datenschutzbeauftragten des Amtes wenden:
E-Mail: Datenschutzbeauftragter-ALFF-Anhalt@allf.mule.sach-
sen-anhalt.de

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt
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Verzeichnis der betroffenen Flurstücke
zur vorläufigen Anordnung vom 30. April 2019
Bodenordnungsverfahren nach § 56 Landwirtschaftsanpassungsgesetz "Lingenau"

Baumaßnahme W 01 
nach § 41 FlurbG

Gemarkung Flur Flurstück Größe Entzug Entzug davon Entzug
Flurstück vorübergehend dauerhaft landw. Flächen
[m²] [m²] [m²] [m²]

Lingenau 2 00001/000 33.689 479 82
Lingenau 2 00002/000 4.468 296 84
Lingenau 2 00003/000 4.468 345 82
Lingenau 2 00004/000 1.050 96 22
Lingenau 2 00005/000 1.106 104 21
Lingenau 2 00006/000 1.206 120 19
Lingenau 2 00007/000 1.390 155 26
Lingenau 2 00008/000 1.390 184 37
Lingenau 2 00009/000 1.390 218 38
Lingenau 2 00010/000 1.390 216 120
Lingenau 2 00011/000 1.390 23 23
Lingenau 2 00028/000 4.069 28 28
Lingenau 2 00029/000 3.771 42 148 190
Lingenau 2 00030/000 3.297 180 148 328
Lingenau 2 00031/000 6.283 1.530 526 2.056
Lingenau 3 00035/000 124.743 41 41
Lingenau 3 00041/002 4.847 50 50
Lingenau 3 00042/000 6.284 342 138
Lingenau 6 00039/000 5.132 291 0
Lingenau 6 00040/000 10.427 2.510 730
Lingenau 6 00050/000 2.930 1.091 362
Lingenau 6 00051/000 15.654 297 67
Lingenau 6 00052/000 9.935 296 77
Lingenau 6 00053/000 5.305 72 45
Lingenau 6 00057/000 16.330 613 49
Lingenau 6 00092/000 535 86 59
Lingenau 6 00095/000 1.771 156 0
Lingenau 7 00006/000 5.772 204 204
Lingenau 7 00007/000 19.493 39 39
Lingenau 7 00008/000 10.000 7 7
Lingenau 7 00009/000 30.000 33 33
Lingenau 7 00010/000 25.000 21 21
Lingenau 7 00011/000 5.223 3 3
Lingenau 7 00012/000 10.349 6 6
Lingenau 7 00013/000 20.904 45 45
Lingenau 7 00014/000 20.905 24 24
Lingenau 7 00031/000 3.562 51 51
Lingenau 7 00032/000 3.461 29 29
Lingenau 9 00001/000 19.853 45 0
Lingenau 9 00002/000 6.091 54 0
Lingenau 9 00003/000 12.438 45 12
Hinsdorf 1 00002/018 14.907 51 0
Hinsdorf 1 00002/019 4.970 748 120
Hinsdorf 1 00002/020 4.384 666 120
Hinsdorf 1 00002/022 59.682 2.735 705
Hinsdorf 1 00005/000 14.596 22 22
Hinsdorf 1 01000/000 2.793 467 170
Quellendorf 4 00030/001 552 50 0 0

Summe: 569.185 1.802 14.226 6.385
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Bekanntmachung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 02„Teufelsbreite“ - 
Teilbereich Gemeindezentrum im Ortsteil Raguhn der Stadt Raguhn-Jeßnitz

Der Stadtrat der Stadt Raguhn-Jeßnitz hat in seiner öffentlichen Sitzung am 17.10.2018 – Beschluss - Nr. 136-2018, die 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Raguhn Nr. 02 Wohngebiet „Teufelsbreite", Teilbereich Gemeindezentrum“, bestehend aus der Planzeich-
nung und den textlichen Festsetzungen gem.§10 Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen. Die der 2. Änderung 
des Bebauungsplanes beigefügte Begründung wurde gebilligt. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht.

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes im OT Raguhn, der Stadt Raguhn-Jeßnitz, Nr. 02 Wohngebiet „ Teufelsbreite „Teilbereich 
Gemeindezentrum, tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Ziel und Zweck der Planung:
Der Änderungsbereich befindet sich im Zentrum des Bebauungsgebietes „Teufelsbreite". Der Bebauungsplan Nr. 02 „Teufelsbreite" 
weist an besagter Stelle eine Baufläche als „Gemeindezentrum" aus. Das Gemeindezentrum wird nicht mehr realisiert, stattdessen 
wird das Grundstück ebenfalls als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Die Fläche ist gegenwärtig unbebaut.
Lage des Plangebietes:

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 02 Wohngebiet „Teufelsbreite“, Teilbereich Gemeindezentrum im OT Raguhn, der Stadt 
Raguhn-Jeßnitz, bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen und die dazugehörige Begründung kann ab sofort 
im Bauamt der Stadt Raguhn-Jeßnitz, OT Jeßnitz (Anhalt), Conradiplatz 7 während der Dienststunden durch jedermann auf Dauer 
eingesehen werden. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Bauge-
setzbuch (BauGB) bezeichneten Verfahrens-und Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Raguhn-Jeßnitz geltend gemacht worden ist. 

Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, darzulegen(§ 215 Abs. 1 und 2 BauGB). Auf die Vorschriften des § 44 
Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in 
eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan in der Fassung der 2. Änderung und über das Erlöschen von Entschä-
digungsansprüchen wird hingewiesen.

Raguhn-Jeßnitz, den 24.05.2019

gez. Marbach
Bürgermeister Siegel
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Sprechzeiten  
der Stadt Raguhn-Jeßnitz

Di. 09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.30 Uhr
Do. 09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr
Fr. 09.00 Uhr – 12.30 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Telefon 034906 4120
Anschrift Stadt Raguhn-Jeßnitz

Rathausstraße 16
06779 Raguhn-Jeßnitz

Sprechzeit des Bürgermeisters  
im Rathaus Raguhn

Da sich der Amtssitz des Bürgermeisters im Rathaus Jeßnitz 
(Anhalt), Conradiplatz 7, 06800 Raguhn-Jeßnitz, befindet, 
führt der Bürgermeister bis auf Weiteres Sprechstunden 
nach Terminvereinbarung im Rathaus Raguhn durch.
Termine können mit der Büroleitung im Rathaus Jeßnitz (An-
halt) von Montag bis Freitag in der Zeit von 08.00 bis 13.00 Uhr 
unter der Telefonnummer 03494 720411 vereinbart werden.

Stadtbibliothek Raguhn
Bibliothekarin: Frau Rathgeber

Adresse: OT Raguhn, Mühlstraße 8, 06779 Raguhn-Jeßnitz
Telefon: 034906 20868
E-Mail: StadtbibliothekRaguhn@t-online.de

Öffungszeiten:
Dienstag und Donnerstag 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr und

12.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Mittwoch 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Regionalbereichsbeamte der Polizei
Werte Einwohner,
die Bürgersprechstunden der Regionalbereichsbeamten der
Polizei finden in der Stadt Raguhn-Jeßnitz

jeden Dienstag von 16.00 – 18.00 Uhr und
jeden Freitag von 10.00 - 12.00 Uhr

statt.
Außerhalb dieser Sprechzeiten erreichen Sie unsere Re-
gionalbereichsbeamten bei Bedarf auch telefonisch unter 
034906 309003.

Der Bürgermeister

Bereitschaftsdienste
Für den ärztlichen Bereitschaftsdienst gilt die
einheitliche Telefonnummer 116 117
außerhalb der üblichen Sprechzeiten.
Außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Arztpraxen
kann auch die Bereitschaftspraxis im Gesundheitszentrum
Bitterfeld-Wolfen, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2,
aufgesucht werden.
Öffnungszeiten: Mi. und Fr., 16.00 – 20.00 Uhr
Sa., So. und an Feiertagen, 09.00 -12.00 Uhr und 
15.00 – 19.00 Uhr.
Augenarzt – Notfalldienst/
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst/
Bereitschaftsdient der Apotheken:
Auskunft erteilt die Rettungsleitstelle unter
Tel.-Nr. 03493 513150.
Diakonie/Sozialstation Raguhn
Rathausstraße 23 im OT Raguhn, Stadt Raguhn-Jeßnitz
Festnetz: 034906 20397
Handynummer für besonders dringende Fälle: 0160 1904844

Ihre Medienberaterin vor Ort

Ich bin für Sie da...

Wie kann ich Ihnen helfen?

034954 21539
Mobil: 0171 4144035 | Fax: 03535 489-231 

karin.berger@wittich-herzberg.de | www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Karin Berger
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